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Rechtsprechungsübersicht Zivilrecht

Nachforschungspflicht der leiblichen Mutter 
bezüglich der Abstammung des Kindes

BGH, Beschl. v. 19.01.2022 – XII ZB 183/21

Amtliche Leitsätze

1. Anspruchsgrundlage für das Auskunftsverlangen eines 
Kindes gegen seine leibliche, nicht rechtliche Mutter über 
die Person seines leiblichen Vaters ist – trotz des von § 1755 
I 1 BGB angeordneten Erlöschens des rechtlichen Eltern-
Kind-Verhältnisses aufgrund Adoption – § 1618a BGB.

[…]

3. Durch die Mitteilung der leiblichen Mutter, der mögliche 
Erzeuger oder dessen Name sei ihr nicht bekannt, wird der 
Auskunftsanspruch nicht erfüllt. Eine fehlende Kenntnis 
kann von der Mutter aber als eine den Anspruch ausschlie-
ßende Unmöglichkeit geltend gemacht werden. Dazu gehört 
auch der Vortrag und erforderlichenfalls der Beweis, dass sie 
die ihr unter den Umständen des Einzelfalls zumutbaren Er-
kundigungen eingeholt hat.

Kein Recht auf Bezeichnung als »Eltern« statt »Mutter«

BGH, Beschl. v. 26.01.2022 – XII ZB 127/19

Leitsatz der Redaktion

Eine Frau-zu-Mann Transsexuelle hat kein Recht darauf, in 
der Geburtsurkunde ihres Kindes mit der Bezeichnung »El-
tern« anstelle von »Mutter« erwähnt zu werden.

Keine »taggenaue Berechnung« eines Schmerzensgeldes

BGH, Urt. v. 15.02.2022 – VI ZR 937/20

Amtliche Leitsätze

1. Maßgebend für die Höhe des Schmerzensgeldes sind 
im Wesentlichen die Schwere der Verletzungen, das durch 
diese bedingte Leiden, dessen Dauer, das Ausmaß der Wahr-
nehmung der Beeinträchtigung durch den Verletzten und 
der Grad des Verschuldens des Schädigers. Dabei geht es 
nicht um eine isolierte Schau auf einzelne Umstände des 
Falles, sondern um eine Gesamtbetrachtung aller Umstände 
des Einzelfalles. Diese hat der Tatrichter zunächst sämtlich 
in den Blick zu nehmen, dann die fallprägenden Umstände 

zu bestimmen und diese im Verhältnis zueinander zu ge-
wichten. Dabei ist in erster Linie die Höhe und das Maß der 
entstandenen Lebensbeeinträchtigung zu berücksichtigen; 
hier liegt das Schwergewicht. Auf der Grundlage dieser Ge-
samtbetrachtung ist eine einheitliche Entschädigung für das 
sich insgesamt darbietende Schadensbild festzusetzen, die 
sich jedoch nicht streng rechnerisch ermitteln lässt.

2. Diesen Grundsätzen wird die sogenannte »taggenaue Be-
rechnung« des Schmerzensgeldes nicht gerecht.

Keine Unmöglichkeit einer Hochzeitsfeier durch 
Beschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie

BGH, Urt. v. 02.03.2022 – XII ZR 36/21

Amtliche Leitsätze

1. Kann eine Hochzeitsfeier aufgrund der zu diesem Zeit-
punkt zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie geltenden 
Maßnahmen nicht wie geplant durchgeführt werden, wird 
dem Vermieter der hierfür gemieteten Räumlichkeiten die 
von ihm geschuldete Leistung nicht unmöglich.

2. Der Umstand, dass die Durchführung einer Hochzeits-
feier mit der geplanten Bewirtung von 70 Personen aufgrund 
verschiedener Regelungen in der zu diesem Zeitpunkt gel-
tenden Corona-Schutzverordnung nicht zulässig war, führt 
nicht zu einem Mangel des Mietgegenstands im Sinne von 
§ 536 I 1 BGB.

3. Für einen Mieter, der Räume zur Durchführung einer Ver-
anstaltung gemietet hat, kommt grundsätzlich ein Anspruch 
auf Vertragsanpassung wegen Störung der Geschäftsgrund-
lage gemäß § 313 I BGB in Betracht, wenn die Veranstaltung 
aufgrund von hoheitlichen Maßnahmen zur Bekämpfung 
der COVID-19-Pandemie nicht in der geplanten Form statt-
finden kann.

4. Bei der Prüfung, ob dem Mieter ein Festhalten an dem 
unveränderten Vertrag unzumutbar ist und wie dem gege-
benenfalls zu begegnen ist, verbietet sich eine pauschale Be-
trachtungsweise. Maßgeblich sind vielmehr sämtliche Um-
stände des Einzelfalls.

Vorfahrt bei Zusammenführung zweier Fahrstreifen

BGH, Urt. v. 08.03.2022 – VI ZR 47/21

Amtlicher Leitsatz

Bei einer beidseitigen Fahrbahnverengung (Gefahrenzei-
chen 120 nach Anlage 1 zu § 40 VI und VII StVO) gilt das 
Gebot der wechselseitigen Rücksichtnahme (§ 1 StVO). Ein 
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regelhafter Vorrang eines der beiden bisherigen Fahrstreifen 
besteht nicht.

Diesel-Skandal: Ungleichbehandlung von Kauf und 
Leasing bei der deliktischen Vorteilsausgleichung

BGH, Urt. v. 21.04.2022 – VII ZR 285/21

Amtlicher Leitsatz

Im Rahmen der deliktischen Vorteilsausgleichung entspricht 
der Wert der während der Leasingzeit erlangten Nutzungs-
vorteile eines Kraftfahrzeugs grundsätzlich der Höhe nach 
den vereinbarten Leasingzahlungen. Der Wertverlust des 
Fahrzeugs während der Leasingzeit ist kein geeigneter Maß-
stab zur Bemessung des Nutzungsvorteils.

Keine Störung der Geschäftsgrundlage bei 
Pflegeverträgen während der Corona-Pandemie

BGH, Beschl. v. 28.04.2022 – III ZR 240/21

Amtlicher Leitsatz

Im Rahmen der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie 
hoheitlich angeordnete Besuchs- und Ausgangsbeschrän-
kungen berechtigen Bewohner eines Pflegeheims nicht zur 
Entgeltkürzung nach § 10 I WBVG. Sie stellen grundsätzlich 
auch keine schwerwiegende Änderung der Geschäftsgrund-
lage im Sinne des § 313 I BGB dar.

Wirecard: Vorläufige Deckung von PR-Kosten 
in der Managerhaftpflichtversicherung

OLG Frankfurt, Urt. v. 29.04.2022 – 7 U 150/21

Amtlicher Leitsatz

Vorläufige Abwehrkosten umfassen auch die Public-Rela-
tions-Kosten zur Abwendung oder Minderung des Reputa-
tionsschadens des Versicherten.

Rückzahlung von Mitgliedsbeiträgen durch 
Fitnessstudios während der Pandemie

BGH, Urt. v. 04.05.2022 – XII ZR 64/21

Amtliche Leitsätze

1. Während der Zeit der Schließung eines Fitnessstudios 
aufgrund der hoheitlichen Maßnahmen zur Bekämpfung 
der COVID-19-Pandemie war es dem Betreiber rechtlich 
unmöglich, dem Nutzungsberechtigten die Möglichkeit zur 
vertragsmäßigen Nutzung des Fitnessstudios zu gewähren 
und damit seine vertraglich geschuldete Hauptleistungs-
pflicht zu erfüllen. Für den Zeitraum der Schließung hat der 
Nutzungsberechtigte einen Anspruch auf Rückzahlung der 
entrichteten Monatsbeiträge, sofern der Betreiber von der 
»Gutscheinlösung« nach Art. 240 § 5 II EGBGB keinen Ge-
brauch gemacht hat.

2. Eine Anpassung vertraglicher Verpflichtungen an die tat-
sächlichen Umstände kommt grundsätzlich dann nicht in 
Betracht, wenn das Gesetz in den Vorschriften über die Un-
möglichkeit der Leistung die Folge der Vertragsstörung be-
stimmt. Daher scheidet eine Anwendung des § 313 BGB aus, 
soweit der Tatbestand des § 275 I BGB erfüllt ist.

3. Bei Art. 240 § 5 EGBGB handelt es sich um eine spezial-
gesetzliche Regelung, die die gesetzlichen Rechtsfolgen der 
Unmöglichkeit modifiziert und in ihrem Geltungsbereich die 
Anwendung des § 313 BGB ausschließt.

4. Der Betreiber eines Fitnessstudios hat deshalb gegen 
seinen Vertragspartner keinen Anspruch auf eine Vertrags-
anpassung wegen Störung der Geschäftsgrundlage dahinge-
hend, dass die vereinbarte Vertragslaufzeit um den Zeitraum 
einer pandemiebedingten Schließung des Fitnessstudios 
verlängert wird.
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